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§ 19 
 
Weitere Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 

(1) Präsenzangebote in Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, 
insbesondere in Hochschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen, Fahr-, Flug- 
und Segelschulen sind nur mit jeweils bis zu 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. 
Präsenzangebote nach Satz 1 sind auch die Vorbereitung und Durchführung von 
Wettbewerben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sofern diese die Voraussetzung für die 
Teilnahme an einem Bundeswettbewerb sind. Die Personengrenze nach Satz 1 gilt nicht für 

1. die Durchführung und Vorbereitung von Prüfungen sowie die Abnahme von 
Prüfungsleistungen, 

2. Lehrveranstaltungen an Hochschulen, die eine zwingende Präsenz erfordern (insbesondere 
Laborarbeiten), 

3. Lehrveranstaltungen in der beruflichen Ausbildung, die zu einer Berufs- oder 
Laufbahnbefähigung führen, 

4. Veranstaltungen in der beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie im Rahmen der 
beruflichen Wiedereingliederung, 

5. die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Einrichtungen und Stellen, die öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnehmen, insbesondere der Feuerwehren und anerkannten 
Hilfsorganisationen. 

Veranstaltungen im Sinne des Satzes 3 mit mehr als 50 zeitgleich Anwesenden sind untersagt. 

(2) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Lehrkräfte müssen 

1. asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung sein und 

2. vor dem Beginn des ersten Unterrichtstags negativ auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-
Virus getestet sein und einen auf sie ausgestellten Testnachweis nach § 2 Nummer 7 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vorlegen; dies gilt nicht für Kinder bis 
zum vollendeten sechsten Lebensjahr sowie für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im 
Falle des Einzelunterrichts an Musikschulen. 

Bei Unterricht oder Lehrveranstaltungen an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen besteht 
die Test- und Nachweispflicht nach Satz 1 Nummer 2 zweimal in der Woche. 

(3) Der Gesangsunterricht und das Spielen von Blasinstrumenten kann nur als 
Einzelunterricht und nur unter der Voraussetzung erteilt werden, dass die Einhaltung eines 
Mindestabstands von 2 Metern zwischen der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer und der 
Lehrkraft gewährleistet ist. 

(4) In den Innenbereichen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen haben alle 
Personen eine medizinische Maske zu tragen. Die Tragepflicht gilt nicht, wenn die Eigenart 
der Bildungs- oder Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme dies nicht zulässt. 
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(5) § 17 bleibt unberührt. 
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